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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tabakmischung 
zur Rauchartikel-Selbstverfertigung, insbesondere 
zur Selbstverfertigung von Zigaretten. Bevorzugt fin-
det die erfindungsgemäße Tabakmischung ihren Ein-
satz bei der Selbstverfertigung von Filterzigaretten. 
Als Selbstverfertigung ist dabei beispielsweise das 
Drehen der Zigaretten von Hand aber auch die Ferti-
gung von Zigaretten mit Stopfmaschinen, insbeson-
dere Handstopfmaschinen gemeint.

[0002] Auf dem Gebiet der Selbstverfertigung von 
Rauchartikeln ist durch den Konsumenten bevorzugt, 
wenn er bei einem bestimmten Tabakgewicht ein gro-
ßes Tabakvolumen erhält, so dass er viele Zigaretten 
aus einer gewichtsmäßig bestimmten Tabakeinheit 
(z. B. Beutel, Dose) fertigen kann. Das Volumen, das 
eine gewichtsmäßig bestimmte Tabakmenge im un-
belasteten Zustand, also beispielsweise als lockere 
Schüttung, einnimmt, kann man als "Ergiebigkeit" de-
finieren. Diese Ergiebigkeit ist ein wichtiger Parame-
ter für solche Tabakmischungen.

[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, die Ergiebigkeit einer Tabakmischung zu opti-
mieren.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Tabakmischung gelöst, welche die im Anspruch 
1 beschriebenen Merkmale aufweist. Die Unteran-
sprüche definieren vorteilhafte Ausführungsformen 
der Erfindung.

[0005] Erfindungsgemäß wird eine Tabakmischung 
zur Rauchartikel-Selbstverfertigung, insbesondere 
zur Zigaretten-Selbstverfertigung bereitgestellt, die 
ein Tabakmaterial umfasst, bei dem: 
– die Feuchte der Tabakmischung im Bereich von 
16–18% liegt,
– die Schnittbreite des Tabakmaterials der Tabak-
mischung im Bereich von 0,5–0,7 mm liegt, und
– die durchschnittliche Länge der Tabakteile bzw. 
Tabakfasern kürzer ist als bei normalem Fein-
schnitttabak, nämlich zu einem Anteil, der größer 
ist als 30% der Tabakmischung, bei weniger als 4 
mm Länge liegt.

[0006] Die obigen Merkmale ergeben in Kombinati-
on und in ihrer gegenseitigen Abstimmung eine Ta-
bakmischung mit einer überraschend hohen Ergie-
bigkeit. Das heißt, dass aus demselben Tabakmateri-
algewicht eine Tabakmischung mit einem überra-
schend höheren Volumen des lockeren Tabakmateri-
als hergestellt werden kann als dies bei herkömmli-
chen Tabakmischungen der Fall ist. Durch die Wahl 
der genannten Parameter lassen sich also die locke-
ren Volumina des Tabaks bezogen auf das Tabakge-
wicht erheblich steigern; die Tabakmischung wird ins-
besondere kräusliger und somit ergiebiger als her-

kömmlicher Feinschnitttabak.

[0007] Die Feuchte der Tabakmischung liegt bevor-
zugt bei 17%; die Schnittbreite liegt bevorzugt bei 0,6 
mm. Bei einer erfindungsgemäßen Variante umfasst 
die Tabakmischung Blatttabakteile als Grundmateri-
al, die eine Länge von weniger als 4 mm aufweisen. 
Mit anderen Worten wird schon durch die Auswahl 
des Grundmaterials für die Tabakmischung die ge-
wünschte Tabakteillänge bzw. Tabakfaserlänge er-
reicht, wenn das Grundmaterial schon solchermaßen 
kleinere Stücke bzw. Teile umfasst.

[0008] Die Tabakmischung kann bei einer erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform ein American 
Blend sein, bzw. ein solches aufweisen, insbesonde-
re aus Virginia, Burley und Oriental-Tabaken.

[0009] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung wird eine Tabakmischung verwendet, die 
keinen expandierten Tabak umfasst, und es besteht 
ferner die Möglichkeit, dass die Tabakmischung ein 
Tabakmaterial umfasst, das mit Casing und/oder Fla-
vor behandelt worden ist.

Patentansprüche

1.  Tabakmischung zur Rauchartikel-Selbstverfer-
tigung, insbesondere zur Zigaretten-Selbstverferti-
gung, die ein Tabakmaterial mit den folgenden Merk-
malen umfasst:  
– die Feuchte der Tabakmischung liegt im Bereich 
von 16 bis 18%;  
– die Schnittbreite des Tabakmaterials der Tabakmi-
schung liegt im Bereich von 0,5 bis 0,7 mm; dadurch 
gekennzeichnet, dass  
– die durchschnittliche Länge der Tabakteile bzw. Ta-
bakfasern kürzer ist als bei normalem Feinschnittta-
bak, nämlich zu einem Anteil, der größer ist als 30% 
der Tabakmischung, bei weniger als 4 mm Länge 
liegt.

2.  Tabakmischung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Feuchte bei 17% liegt.

3.  Tabakmischung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schnittbreite bei 0,6 
mm liegt.

4.  Tabakmischung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie Blatttabak-
teile als Grundmaterial umfasst, die eine Länge von 
weniger als 4 mm aufweisen.

5.  Tabakmischung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Ameri-
can Blend ist bzw. aufweist, insbesondere aus Virgi-
nia-, Burley- und Oriental-Tabaken.

6.  Tabakmischung nach einem der Ansprüche 1 
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bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie keinen ex-
pandierten Tabak umfasst.

7.  Tabakmischung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Tabak-
material umfasst, das mit Casing und/oder Flavour 
behandelt worden ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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